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Personalvorsorgeversicherungen: Das sollten Genossenschaften zur massgeschneiderten Lösung wissen

Gemeinsam stark
Sobald in einem Betrieb Lohnzahlungen erfolgen, müssen Personalvorsorgeversicherungen

abgeschlossen werden – auch für Ehrenämter und Teilzeitpensen. Dabei gilt es nicht nur,

im Dschungel der Gesetzesvorschriften und Versicherungsvarianten die Übersicht zu behalten.

Manchmal ist es schon schwierig, überhaupt einen Versicherer zu finden. Eine Branchenlösung

für Wohnbaugenossenschaften schafft Abhilfe.

Von Richard Liechti

Die Wohnbaugenossenschaft A. besitzt 150

Wohnungen. Bisher erledigte der Vorstand
die gesamte Verwaltung in der Freizeit. An
der letzten GV gab es nun einen
Generationenwechsel. Die neuen Vorstandsmitglieder
stehenmitten im Berufs- undFamilienleben.
Ihnen fehlt die Zeit, um über der Buchhaltung

zu brüten oder Mietinteressenten
herumzuführen. Der Vorstand hat deshalb
beschlossen, für die operativen Aufgaben eine
Verwalterin einzustellen. Ein 50-Prozent-
Pensum sollte ausreichen. Eine erfahrene
Person ist rasch gefunden.

Bei derGenossenschaft B. haben verschiedene

Mitglieder Aufgaben übernommen. Ein
MietermähtdenRasen undschneidet Sträucher,

zweiVorstandsmitglieder teilensichdie
administrativen Arbeiten.Dafürerhält jeder
eine feste Entschädigung.

Zwei Situationen aus dem
Genossenschaftsalltag:BeidewerfenFragen rund um
die Personenversicherungen auf – und beide

Male gibtes Stolpersteine. Fall Ahat
Denise Senn, Präsidentin der Basler Wohnge¬

nossenschaft Holeestrasse, ähnlich selbst
erlebt. Mit der Einstellung des neuen
Geschäftsführers unterlag nämlich erstmals
ein Genossenschaftsmitarbeiter der
Pensionskassenpflicht. Doch als Denise Senn
sich auf die Suche nach einer Versicherung
für die zweite Säule machte, hagelte es

Absagen – oder die Offerten für Einzelpersonen

und Teilzeitpensen waren exorbitant
teuer. Die sogenannte Auffangeinrichtung,
die in solchen Fällen einspringt, hätte nur
dieminimalen Leistungen abgedeckt–und
dies ebenfalls zu hohen Kosten.

Fall B., den es ähnlich in Hunderten von
Genossenschaften gibt, scheint zunächst
problemlos. Die Mitarbeitenden unterliegen

keiner Pensionskassenpflicht, da ihr
Lohn unter der entsprechenden Grenze
liegt. Was viele jedoch nicht wissen: Eine
Unfallversicherung istobligatorisch,sobald
ein AHV-pflichtiger Lohn ausbezahltwird –

auch dann, wenn der oder die Betreffende
über einen anderweitigen Hauptjob versichert

ist.

Bedarf für Kollektivversicherung
Auf ihrer Suche nach einer Versicherungslösung

für den frisch eingestellten Ge¬

schäftsführer gelangte Denise Senn
schliesslich andieBrokerabteilung der Basler

Kantonalbank BKB).Diese erkanntedas
Potential einer Kollektivlösung auf
Verbandsebene für die drei abzudeckenden
Risiken Pensionskasse, Unfallversicherung
und Krankentaggeldversicherung vgl.Kasten).

Andreas Grüninger, bei der BKB für
Firmen-Vorsorgelösungen verantwortlich,
erklärt: «EinzelneVersicherte, vielleicht
sogar noch in Teilzeit, sind keine gesuchten
Risiken.» Die Anbieterseien frei, jemanden
aufzunehmenoderabzulehnen.Anders die
angepeilte Branchenlösung: «Damit können

die Einzelrisiken in einer Gefahrengemeinschaft

zusammengeführt werden und
sind damit für dieVersicherer wieder
interessant.»

Denise Senn ist überzeugt, dass der
Bedarf für ein solches «Zweite-Säule-Paket»
bei den Genossenschaften vorhanden ist.
Sie arbeitet in einem Leitungsgremium des
SVW-Regionalverbands Nordwestschweiz
mit und weiss, wo die Genossenschaften
der Schuhdrückt.«Viele stellenderzeit fest,
dass die vielfältigen Aufgaben nicht mehr
mit nebenamtlichem Engagement allein
gelöst werdenkönnen.»Hinzukomme, dass
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Mit Primobau bauen –
auf Referenzen bauen

Baugenossenschaft ABZ

Siedlung Oberwiesenstrasse Zürich, 108 Wohnungen

Siedlung Allmend Horgen, 374 Wohnungen

Siedlung Wacht Adliswil, 88 Wohnungen

ASIG Wohngenossenschaft
Siedlung Baumacker Buchs, 38 Wohnungen

Hirzenbachstrasse 14 Zürich, 36 Wohnungen

Sperletweg Zürich, 36 Wohnungen

Holzerhurd Zürich, 89 Wohnungen

Baugenossenschaft GEWOBAG
Siedlung Burgstrasse, Heusser Staub-Strasse Uster, 71 Wohnungen

Siedlung Weihermatt, Urdorf, 110 Wohnungen

Glattstegweg Zürich mit 12 Wohnungen

Neubau Malojaweg Zürich, 58 Wohnungen

Neubau Giardino Schlieren, 172 Wohnungen

Baugenossenschaft Halde Zürich
17 Projekte zwischen 1981 und2010
rund 600 Wohnungen umfassend

Neubau Siedlungslokal

Eisenbahnerbaugenossenschaft Zürich-Altstetten
Mehrfamilienhäuser mit 231 Wohnungen

Neubau Tiefgarage mit 174 Parkplätzen

Neubau Zivilschutzanlage mit 1140 Schutzplätzen

Bau einer Wohnstrasse

Baugenossenschaft Sonnengarten, Zürich
Mehrfamilienhäuser mit 273 Wohnungen

BAHOGE, Zürich
Siedlung Hedigerfeld Affoltern am Albis, 90 Wohnungen

Siedlung Tramstrasse, Mehrfamilienhäuser, 70 Wohnungen

Siedlung Roswiesen, Mehrfamilienhäuser, 71 Wohnungen

Siedlung Hirzenbach, 225 Wohnungen

Siedlung Luegisland, Mehrfamilienhäuser, 156 Wohnungen

Baugenossenschaft Heubach, Horgen
Mehrfamilienhäuser Hühnerbühl 42 Wohnungen

Mehrfamilienhäuser Speerstrasse 40 Wohnungen

Mehrfamilienhäuser Steinbruchstrasse, 20 Wohnungen

Baugenossenschaft Holberg, Kloten
Mehrfamilienhäuser in Kloten und Bachenbülach, 180 Wohnungen

Baugenossenschaft SUWITA
Mehrfamilienhäuser mit 106 Wohnungen

Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal
Neubau In der Wässeri II, Mehrfamilienhäuser, Kindergarten

Renovation 14. Bauetappe Durchführung 2002–2004)
Mehrfamilienhäuser mit 176 Wohnungen, Aufstockungen

Neubau Tiefgarage, Neubau 10 Einfamilienhäuser

Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof
Neubau Mehrfamilienhäuser Zürich Affoltern

Um- und Anbau von 39 Reiheneinfamilienhäusern

Baugenossenschaft Heimelig
Siedlung Frohalp in Zürich 72 Wohnungen

Siedlung Irchel, 18 Wohnungen

Organisation von Studienaufträgen für verschiedene
Baugenossenschaften

Bei diesen Projekten handelt es sich um Neubauten und

Renovationen mit unterschiedlichen Sanierungstiefen,
die Innen- und Aussenrenovationen, Um- und Anbauten,
Aufstockungen, Balkonerweiterungen oder -anbauten

sowie Umgebungsgestaltungen betreffen.

Wir zeigen Ihnen gerne vollendete oder sich in der

Durchführung befindliche Bauten.

PRIMOBAU AG

Planung und Durchführung von Altbaurenovationen und Neubauten

Seestrasse 540, 8038 Zürich Telefon 044/488 80 80

die neue Generation in den Vorständen
nicht mehr bereit sei, ihre knappe Freizeit
für eine magere Entschädigung oder die
EhreeinesPräsidententitelszuopfern.
Deshalb habe eine Professionalisierung eingesetzt

– die weiter zunehmen werde. Dazu
gehöre der Aufbau vonGeschäftsstellen,sei
es allein oder zusammen mit anderen
Genossenschaften.

MassgeschneidertesAngebot
Gemeinsam mit dem SVW-Regionalverband

Nordwestschweiz haben die
Fachleute der BKB deshalb ein Konzept
erarbeitet. Für denPensionskassenteilkonnte
die Convitus-Sammelstiftung gewonnen
werden, für die Unfall- und
Krankentaggeldversicherungen die Ellips. Die
Verbandslösung wurde so gestaltet, dass die
Genossenschaften in allen drei
Versicherungsbereichen aus mehreren Varianten
auswählen können. Je nach den eigenen
Bedürfnissen – und denjenigen der
Arbeitnehmer – reichen diese vom gesetzlichen
Minimum bis zu Lösungen, die weit darüber

hinaus gehen.
Andreas Grüninger verweist auf einen

weiterenVorteil dieses Angebots: die einfachen

administrativen Abläufe. Nicht nur,
dass die Versicherungsfachleute der BKB
von der Offerte bis zum Vertragsabschluss
alle erforderlichen Arbeitsschritte für die
Genossenschaft erledigen. Auch danach
werden die Genossenschaften von der BKB
betreut. Spezialisten stehen auch in
Leistungsfällen zurVerfügung.Sie koordinieren
die notwendigen Meldungen unterden
Versicherungspartnern und entlasten damit

die Genossenschaften von vielen Formalitäten.

Geld sparen bei Unfallund Krankentaggeld
Wichtig:Es können auch nur einzelne
Leistungsbereiche gewählt werden. Andreas
Grüningerdenkt dabeivor allem andie
Unfallversicherung. Die ist eben auch dort ein
Thema, wo keine Arbeitnehmer den
BVGGrenzbetrag für die Pensionskasse erreichen

oder wo ein PK-Wechsel zurzeit nicht
erwünscht ist. An Infoveranstaltungen bei
denGenossenschaftenhatAndreas Grüninger

festgestellt,dasssich vielenichtbewusst
sind, dass ein Obligatorium besteht. Statt
für jeden Mitarbeitenden eine Einzelpolice
zu hundert Franken abzuschliessen, kann
mit der Branchenlösung Geld gespart werden.

Das Gleiche gilt für die
Krankentaggeldversicherung: Wer als Einzelner beim
Anbieter anklopft, muss mit höheren
Prämien rechnen.

Die Angestellten profitieren bei der
Pensionskasse oder der Krankentaggeldversicherung,

wo sie einen Teil der Beiträge
selbst übernehmen müssen, direkt von
günstigeren Prämien. Die Genossenschaften

können ihnen zudem attraktive
Sozialleistungen anbieten.Unddas ist einVorteil,
wenn man auf dem ausgetrockneten
Stellenmarkt für Immobilienfachleute qualifizierte

Mitarbeitende gewinnen will.
Gedacht hat man auch an diejenigen, die
gleichzeitig bei verschiedenen Genossenschaften

Teilpensen erfüllen. Sei es, dass

sich jemand auf Genossenschaftsverwaltungen

spezialisiert hat oder für mehrere
Genossenschaften die Hauswartung über-Foto:

Stockimage
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nimmt.Hier liegendieeinzelnen Einkünfte
oft unter dem BVG-Minimum, gesamthaft
aber darüber. Bei derVerbandslösung kann
der zusammengefasste Gesamtlohn ganz
einfach über eine einzelne, federführende
Genossenschaft versichertwerden.

Beratung bei Wechsel

Willkommen beim neuen Branchenpaket
sind selbstverständlich auch Genossenschaften

mitbestehendenGeschäftsstellen.
Denn:Je mehr Anschlüsse, desto besser die
Risikoverteilung und damit die Konditionen.

Dabei ist sich Andreas Grüninger
bewusst, dass die Hürden für einen Wechsel

noch andere Punkte genau abzuklären,
etwa die Zahl der Rentner im Verhältnis zu
den aktiven Angestellten. Fällt sie schlecht
aus, hat dies negative Folgen für die Konditionen

– bis hin zur Ablehnung. Andreas
Grüninger empfiehlt auf jeden Fall genug
Zeit füreinenWechseleinzuplanenundbietet

Genossenschaften Beratung an.

SchwierigerVergleich
Können Laien die unterschiedlichen
Pensionskassenlösungen überhaupt beurteilen?

Zunächst gilt es zwischen zwei Modellen

zu unterschieden: Die sogenannte
Vollversicherung darf niemals eine
Unterdeckung aufweisen. Diese Sicherheit wird
mit einer tiefen Rendite bezahlt. Die
sogenannten teilautonomenPensionskassen, zu
denenauchdieSammelstiftungengehören,
bieten eine sogenannte Risikosparkassenlösung.

Sie verwalten die Alterskapitalien
selbst, sichern jedoch die Risiken Tod,
Invalidität) über Rückversicherungsverträge
ab.

Allfällige Deckungslücken müssen vom
angeschlossenen Betrieb und den
Versicherten getragen werden. Vorübergehend
ist auch eine Unterdeckung zulässig. Hier
können zwardieseparat ausgewiesenen
Risikoprämien und die Verwaltungskosten
verglichen werden. Die hochgerechneten
Altersleistungen sind dagegen bei keinem
Anbieter garantiert. Hier gelte es, so Andreas

Grüninger, sich nichtblendenzu lassen.

Der SVW-Regionalverband Nordwestschweiz

hat die Verbandslösung
Personalvorsorgeversicherungen gemeinsam mit der
Basler Kantonalbank entwickelt. Dies
geschah in Absprache mit dem SVW Schweiz.
Das Angebot richtet sich an Genossenschaften

in der ganzen Schweiz.Weitere Informationen:

SVW Nordwestschweiz 061 321 71
07), Denise Senn 061 302 95 18) oder Andreas

Grüninger 061 26631 05).

gerade beimPK-Teil hochsind. Je nach
Versicherungsmodell ist die Deckungdes
Rentenkapitals nämlich den Schwankungen
des Finanzmarkts unterworfen. Wer bei
Unterdeckung kündigt, muss das fehlende
Geld bei der neuen Pensionskasse
normalerweise einschiessen.

DieConvitus-Sammelstiftung, diehinter
dem Verbandsmodell steht, ist allerdings
bereit,beigeringerUnterdeckung daraufzu
verzichten.Was die Anlagetätigkeit angeht,
hat sich die Stiftung einer «nachhaltigen»

Linie verschrieben und verzichtet auf
gewisse Geschäfte siehe www.convitus.ch).
Bei einem Wechsel der Pensionskasse sind

Anzeige

Haus-Trocknen.ch Mauern trocken.
Haus trocken.

System Drymat®
Effizientes Trockenlegen feuchter Gebäude – mit Erfolgsgarantie!
Trockenlegen von feuchtem Mauerwerk nach ÖNorm B-3355, Teil 2:

Verfahren gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk

physikalisches Wirkprinzip
ohne Veränderung am Bau

preisgünstig + wartungsfrei

Tel. 055 284 11 33 · 8735 Rüeterswil
www.haus-trocknen.ch

Steuergerät

Titan-Elektrode

Die Personenversicherungen

Berufliche Vorsorge nach BVG

Die Leistungen der sogenannten zweiten
Säule ergänzen die AHV erste Säule) in
den Bereichen Altersvorsorge, krankheitsbedingte

Invalidität und Tod. Sie werden
durch Pensionskassen, Versicherungen
und autonomeSammelstiftungen angeboten.

In der Umgangssprache wird deshalb
die berufliche Vorsorge auch Pensionskasse

genannt. Bei der beruflichen Vorsorge
kann der Arbeitgeber aus verschiedenen
Anbietern selbst auswählen. Alle
Arbeitnehmer mit einem jährlichen Gesamteinkommen

vonmehrals 20880Franken sind
obligatorischzu versichern.

Unfallversicherung nach UVG

Für alle Arbeitnehmer, die einen
AHVpflichtigen Lohnbeziehen, istdie Betriebs-
Unfallversicherung obligatorisch. Die
Prämievon100 FrankenmussderArbeitgeber
übernehmen. Beträgt die Arbeitszeitmehr

als acht Stunden, sind auch Nichtbetriebsunfälle

zuversichern, wobei diePrämievom
Lohn abgezogen werden kann. Viele Branchen

u. a. Bau) müssen die Unfallversicherung

bei der halbstaatlichen Suva abschliessen.

Die übrigen können zwischen ver-
schiedenen Versicherungsgesellschaften
auswählen. Über das gesetzliche Minimum
hinaus können zusätzliche Leistungen definiert

und abgedeckt werden.

Krankentaggeldversicherung nach KTG

Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
besteht eine Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitgebers, die über eine freiwillige
Versicherung abgedeckt werden kann. Die Dauer
der Fortzahlung hängt davon ab, wie lange
das Arbeitsverhältnis besteht.Die Pflicht ist
erfüllt, wenn mindestens 80 Prozent des
Lohns abgedeckt ist und der Arbeitgeber
mindestens 50 Prozent der Versicherungsprämie

übernimmt. Über dieses Minimum
hinaus können zusätzliche Leistungen definiert

und abgedeckt werden.
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